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WhatsApp soll zuganglich bleiben fiir KI-Assistenten anderer Anbieter:
Kommission libermittelt Meta neue Mitteilung der Beschwerdepunkte zu
moglichen einstweiligen MaBnahmen

Brussels, 15. April 2026

Die Europaische Kommission hat Meta eine ergéanzende Mitteilung der Beschwerdepunkte Gbermittelt,
der zufolge sie beabsichtigt anzuordnen, dass Meta den WhatsApp-Zugang von KI-Assistenten
anderer Anbieter zu denselben Bedingungen wiederherstellen muss, wie sie vor der Anderung
der Geschaftspolitik von Meta am 15. Oktober 2025 galten. Die Kommission beabsichtigt dies, obwohl
Meta am 4. Mdrz 2026 Anderungen angekiindigt hat.

Dies ist ein weiterer Schritt im Verfahren zur Verhangung einstweiliger MaBnahmen der Kommission,
die Meta im Rahmen der Untersuchung eines mdéglichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden
Stellung durch die Beschrankung des Zugangs von KI-Assistenten anderer Anbieter zu seiner
Messaging-Anwendung WhatsApp auferlegt werden sollen. Er folgt auf eine Mitteilung der
Beschwerdepunkte vom 9. Februar 2026, in der die Kommission ihre vorlaufige Auffassung darlegte,
dass Meta gegen die EU-Kartellvorschriften verstoBen hat, indem es KI-Assistenten Dritter den
Zugang zu WhatsApp und die Interaktion mit WhatsApp-Nutzern verwehrte.

In der heutigen erganzenden Mitteilung der Beschwerdepunkte prifte die Kommission die
Entscheidung von Meta, KI-Assistenten anderer Anbieter gegen Zahlung einer Geblhr wieder Zugang
zu WhatsApp zu gewahren. Die Kommission hat vorlaufig festgestellt, dass mit dieser Geschaftspolitik
dieselbe Wirkung wie mit dem vorherigen Zugangsverbot erzielt wird. Das Verhalten von Meta kdnnte
Wettbewerber daran hindern, in den rasch wachsenden Markt flir KI-Assistenten einzutreten oder dort
zu expandieren.

Die Kommission beabsichtigt daher, einstweilige MaBnahmen zu verhdngen, um zu verhindern,
dass diese Anderung der Geschiiftspolitik dem Markt ernsten und nicht
wiedergutzumachenden Schaden zufiigt. Zuvor hat Meta Gelegenheit, sich zu den
Beschwerdepunkten zu duBern und seine Verteidigungsrechte auszuiiben. Die einstweiligen
MaBnahmen sollen in Kraft bleiben, bis die Kommission ihre Untersuchung abgeschlossen und einen
abschlieBenden Beschluss Uber das Verhalten von Meta erlassen hat.

In einem gesonderten Einleitungsbeschluss hat die Kommission in Zusammenarbeit mit der
italienischen Wettbewerbsbehdrde heute ihre Untersuchung auch auf Italien ausgeweitet, sodass die
Feststellungen der Kommission nun den gesamten EWR betreffen werden. Italien war zuvor von der
Untersuchung der Kommission ausgeschlossen worden, da die italienische Wettbewerbsbehdérde eine
eigene Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet hatte.

Die Untersuchung der Kommission

Am 15. Oktober 2025 kiindigte Meta eine Aktualisierung seiner WhatsApp-Nutzerbedingungen fir
Firmenkunden an, durch die von anderen Unternehmen angebotene KI-Assistenten mit allgemeinem
Verwendungszweck de facto ab dem 15. Januar 2026 von WhatsApp ausgeschlossen werden.

Am 4. Dezember 2025 leitete die Kommission im Rahmen dieser laufenden Untersuchung ein
formliches Verfahren ein und tGbermittelte Meta am 9. Februar 2026 eine Mitteilung der
Beschwerdepunkte, in der sie darlegte, dass das Verhalten von Meta auf den ersten Blick gegen die
EU-Wettbewerbsvorschriften verstoBe und dass die Kommission beabsichtige, einstweilige
MaBnahmen zu verhdngen. Am 2. Marz 2026 uUbermittelte Meta seine Erwiderung auf die Mitteilung
der Beschwerdepunkte.

Am 4. Marz 2026 veréffentlichte Meta eine Gberarbeitete Geschaftspolitik, mit der der Ausschluss
aufgehoben, aber ein Preisrahmen fir von anderen Unternehmen angebotene KI-Assistenten mit
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allgemeinem Verwendungszweck eingeflihrt wurde.

In der heutigen erganzenden Mitteilung der Beschwerdepunkte teilt die Kommission Meta mit, dass die
Uberarbeitete Geschaftspolitik offenbar dieselbe Wirkung hat, d. h. KI-Assistenten Dritter von
WhatsApp ausschlieBt, und somit auf den ersten Blick gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften
verstoBt. Um einen schweren und irreparablen Schaden flir den Wettbewerb zu verhindern,
beabsichtigt die Kommission anzuordnen, dass Meta bis zum Erlass eines abschlieBenden
Kommissionsbeschlusses Uber sein Verhalten den WhatsApp-Zugang von KI-Assistenten Dritter zu
denselben Bedingungen wie vor dem 15. Oktober 2025 wiederherstellen muss.

Die Ubermittlung einer Mitteilung der Beschwerdepunkte in Bezug auf einstweilige MaBnahmen greift
dem endgliltigen Ergebnis des Verfahrens nicht vor. Meta hat jetzt Gelegenheit, sich zu den Bedenken
der Kommission zu auBern.

Hintergrund

Meta mit Sitz in den USA ist ein multinationales Technologieunternehmen. Seine bekanntesten
Produkte sind soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram sowie Kommunikationsanwendungen
flr Verbraucher wie WhatsApp und Messenger. AuBerdem betreibt Meta Online-Werbedienste und
entwickelt Produkte im Bereich der virtuellen und erweiterten Realitat. Meta bietet einen KI-
Assistenten mit allgemeinem Verwendungszweck, Meta AI, an und hat klrzlich ein ahnliches Produkt,
Manus Al, erworben.

Nach Artikel 102 AEUV und Artikel 54 des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(,LEWR-Abkommen") ist die missbrauchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung
verboten, durch die der Handel beeintrachtigt und der Wettbewerb im Binnenmarkt verhindert oder
einschrankt werden kénnte. Die Durchfihrung des Artikels 102 AEUV ist in der Verordnung 1/2003
geregelt.

Nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung 1/2003 kann die Kommission einstweilige MaBnahmen
anordnen, wenn auf den ersten Blick (,prima facie") ein VerstoB3 gegen das Wettbewerbsrecht vorliegt
und SchutzmaBnahmen dringend erforderlich sind, weil die Gefahr eines ernsten, nicht
wiedergutzumachenden Schadens fir den Wettbewerb besteht.

Die Mitteilung der Beschwerdepunkte ist ein férmlicher Schritt im Rahmen des Verfahrens zur
Verhangung einstweiliger MaBnahmen durch die Kommission. Die Kommission unterrichtet die
Beteiligten schriftlich von ihren vorlaufigen Feststellungen. Die Beteiligten kédnnen daraufhin die
Untersuchungsakte der Kommission einsehen, schriftlich Stellung nehmen und eine mindliche
Anhérung beantragen, um Vertretern der Kommission und der nationalen Wettbewerbsbehdrden ihren
Standpunkt darzulegen.

Kommt die Kommission, nachdem die Parteien ihre Verteidigungsrechte ausgelibt haben, zu dem
Schluss, dass die Voraussetzungen fur einstweilige MaBnahmen erfiillt sind, kann sie einen Beschluss
zur Verhangung solcher MaBnahmen erlassen. Der Erlass einstweiliger MaBnahmen greift den
endgultigen Ergebnissen der Prifung durch die Kommission nicht vor.

Weitere Informationen

Weitere Informationen kdnnen auf der Webseite der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission
Uber das offentlich zugangliche Register unter der Nummer AT.41034 eingesehen werden.
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Zitate:

"Die Verdrangung von Wettbewerbern in sich rasch entwickelnden Méarkten wie KI ist genau die Art von Verhaltensweisen, gegen
die mit einstweiligen MaBnahmen vorgegangen werden soll. Die Ersetzung des rechtsverbindlichen Verbots durch die Festlegung
von Preisen, die eine dhnliche Wirkung hat, dndert nichts an unserer vorldufigen Auffassung, dass das Verhalten von Meta offenbar
einen Missbrauch seiner beherrschenden Stellung darstellt, der den Wettbewerb auf dem Markt fiir KI-Assistenten stark
beeintrdchtigen kann. Aus diesem Grund setzen wir unser Verfahren zur Verhdngung einstweiliger MaBnahmen, die den
uneingeschrénkten Zugang konkurrierender KI-Assistenten zu WhatsApp wiederherstellen sollen, fort, bis wir die Angelegenheit
vollsténdig gepriift haben."

Teresa Ribera, Exekutiv-Vizeprasidentin fiir einen sauberen, fairen und wettbewerbsfahigen Wandel - 15/04/2026



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX%253A12008E102
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/Article-54.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32003R0001
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://competition-cases.ec.europa.eu/search
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/AT.41034

Kontakt flir die Medien:

Ricardo CARDOSO (+32 2 29 80100)
Paula Clara RITTER-MOSCHUTZ (+32 2 29 64083)

Kontakt fiir die Offentlichkeit: Europe Direct - telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail



mailto:ricardo.cardoso@ec.europa.eu
mailto:paula-clara.ritter-moschutz@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_de.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_de.htm

	WhatsApp soll zugänglich bleiben für KI-Assistenten anderer Anbieter: Kommission übermittelt Meta neue Mitteilung der Beschwerdepunkte zu möglichen einstweiligen Maßnahmen

